Pressemitteilung

Datum: 01.10.2001

Verbraucher vor betrügerischen Immobilienangeboten schützen 

Anlässlich der heutigen Pressekonferenz des Bundesverbands der Verbraucherzentralen zum Thema „Vermögensvernichtung bei Erwerbermodellen“ erklärt die verbraucherpolitische Sprecherin Ulrike Höfken:

Die Verbraucher sollen vor betrügerischen Angeboten im Immobilienhandel besser geschützt werden. 

In den letzten Jahren wurden nach Angaben der Verbraucherverbände bis zu 300.000 Bundesbürger durch sogenannte Erwerbermodelle im Immobilienhandel geschädigt. In verschiedenen Gerichtsverfahren hat sich herausgestellt, dass die vorgesehenen Schutzbestimmungen für Verbraucher im Verbraucherkreditgesetz sowie das Haustürwiderrufsgesetz in diesen Fällen nicht greifen. Wir haben uns daher an das zuständige Justizministerium gewandt, das zur Zeit Maßnahmen zum wirksamen Schutz vor betrügerischen Finanzangeboten plant. 

Seit Ende der 80er Jahre vertreiben so genannte Strukturvertriebe völlig überteuerte Wohnungen bzw. Fondsanteile an Verbraucher. Typischerweise werden geschäftsunerfahrene, vermögenslose Geringverdiener von Finanzierungs- und Immobilienstrukturvertrieben persönlich aufgesucht. Ihnen werden Eigentumswohnungen oder Immobilienfonds zu weit überhöhten Kaufpreisen angeboten. Die gesamte finanzielle Abwicklung wird durch die Strukturvertriebe getätigt, so dass die Verbraucher oft erst nach einigen Jahren merken, dass die Immobilie nicht den angegebenen Wert besitzt und ein Großteil des Bankdarlehens für Provisionen und Gebühren verwendet wird. 

Folgende Schutzmaßnahmen sollten unserer Meinung nach vom Justizministerium u.a. geprüft werden: 

· Aufhebung der Ausnahmeregelung im Verbraucherkreditgesetz für Immobiliengeschäfte 

· Ausweitung des Haustürwiderrufsrechts auf Immobiliengeschäfte

· Schadensersatzhaftung wegen Falschberatung bei verbundenen Geschäften auch für Immobiliarkredite

